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2.4.2 § 31 Baulinien- und Strassenpläne
1 Baulinien-, Niveaulinien- sowie Strassenpläne sichern Strassen, Trassen, Wege und Plätze und
halten Räume frei, insbesondere für bestehende oder künftige Verkehrsanlagen. Sie dienen der
Gestaltung des Verkehrsraums und des Siedlungsbildes.
2 Wer für die Verkehrsanlage zuständig ist, erlässt die erforderlichen Baulinien- oder
Strassenpläne. Die Anhörung eines mitbetroffenen Gemeinwesens ist zu gewährleisten.
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